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Kälte, Schnee, Advent, Weihnachten und der Jahreswechsel: 
Den Dezember verbindet man mit all diesen Dingen. Kälte und 
Schneemengen, wie wir sie schon lange nicht mehr gesehen 
hatten, bescherten uns in den ersten Dezembertagen eine 
wahrlich bezaubernde Landschaft. Ob das an den Weih-
nachtstagen auch klappt, ist allerdings äußerst fraglich.

Leider hatten wir zum Weihnachtsmarkt nur noch einen Teil des 
Schnees – und der hat uns unmittelbar vor Beginn des Marktes 
auch noch ganz schön auf Trab gehalten. In den späten Vor-
mittagsstunden ist uns aufgefallen, dass die Dächer im Bereich 
des Marktgeschehens beim Hiasl-Wirt leider trotz Tauwetter 
noch mit enormen Schneemassen belegt waren. Dies erschien 
uns als extrem gefährlich, sollte sich dieser abrupt lösen und 
als Schneelawine die Besucher erheblich gefährden. Unser 
Bauhofleiter, der „Hiasl-Wirt“ Bernd Meyer und von der Feuer-
wehr Bernd Schöner debattierten zusammen mit mir, ob denn 
der Markt abgesagt werden müsste oder ob es eine Lösungs-
möglichkeit gäbe. Zusammen entschied man, dass man mittels 
Hebebühne und evtl. dem Feuerwehrschlauch die Schnee-
mengen versuchen will zu entfernen, um eine Absage zu ver-
meiden. Kurzfristig war dann auch noch unser hiesiger Zim-
mermann Markus Kleinlein verfügbar, der mittels Teleskop-
lader und daran befestigtem Korb „das Räumkommando“ auf 
das Dach gehievt hatte. Mit Schaufeln und einem Wasser-
schlauch gelang es dann tatsächlich, die Dächer bis zu den 
Dachhaken zu räumen bzw. die beiden kleineren gänzlich. An-
schließend haben wir in die Dachhaken Balken als Schneefang 
gelegt, so dass die Gefahr gebannt war. Als dann noch die 
erheblichen Schneemassen aus dieser Räumaktion gemein-
sam weggeräumt wurden, stand der Durchführung des Weih-
nachtsmarktes nichts mehr im Wege. Vielen Dank „den drei 
Bernd's“ und Markus Kleinlein für ihren persönlichen und auch 
den Maschineneinsatz. Ohne diese spontane Gemeinschafts-
aktion hätte der Markt tatsächlich abgesagt werden müssen!

Nachmittags war es dann endlich soweit: Der aus der Not der 
Generalsanierung (Mehrzweckhalle) geborene neue 
Austragungsort im Hiasl-Wirt-Areal erwies sich als Volltreffer: 
Nach den weihnachtlichen Posaunenchorklängen schwebte 
das Christkind zusammen mit den beiden Engelchen ein und 
hielt seinen Prolog. Sämtliche Grundschulklassen hatten sich 
auf ihren Auftritt mit Liedern und Geschichten akribisch vor-
bereitet und einen tollen Auftritt hingelegt. Unterhalten wurden 
die Gäste dann noch mit einigen Weihnachtsliedern der 
Nachwuchsbläser und der Feuerwehrkapelle. Stefanie Jacob 
vom Ideenstadel hat mit ihrem Stand ganz wesentlich für eine 
„Marktstimmung“ gesorgt. Die große Verlosung der fast aus-
schließlich vom hiesigen Gewerbe gestifteten Preise erfolgte 
traditionell am Schluss des Marktgeschehens. Für das 
leibliche Wohl wurde auch bestens gesorgt, so dass neben 
Punsch und Glühwein auch Kaltgetränke, Leberkäs-, 
Bratwurstsemmeln, Popcorn und Waffeln ausgegeben wur-
den. Bedanken darf ich mich ganz herzlich bei allen Be-
teiligten: Dem TV, dem Obst- und Gartenbau- sowie dem 
FESTLA-Verein, der Sängerschaft, dem Schützenverein, der 
Feuerwehrkapelle, den JungbläserInnen, dem Posaunen-
chor, dem Elternbeirat, der Schulfamilie, der Kindertages-
stätte, dem Hiasl-Wirt, Familie Pfister für den Losverkauf, 
Ernst Halbmeyer für das Schmuckreisig, Stefanie Jacob für 
ihren Stand und allen Spenderinnen und Spendern für die 
große Verlosung. Insgesamt kann man sagen, dass der Markt 
ein großer Erfolg war. Der Reinerlös ist zum Redaktions-
schluss leider noch nicht festgestanden und wird in der nächs-
ten Ausgabe der Rathausinformationen bekanntgegeben. Ich 
möchte aber nicht versäumen, auch allen Verantwortlichen, 
Ausführenden und Helfern des Büttelbronner Weihnachts-
marktes ausdrücklich zu danken!

Lebensmittel Bauch – Eine Ära geht zu Ende
Bereits in der Oktober-Ausgabe der Rathausinformationen 
wurde auf die Schließung unseres Lebensmittelhandels 
Bauch zum Ende November hingewiesen und das fast 50-
jährige Wirken der Betreiberfamilie gewürdigt.
Am 30.11.2023 schlossen die Türen nach einer ca. 100-
jährigen Einzelhandelstradition dieses Gebäudes endgültig. 
Ich habe es mir nicht nehmen lassen, nach sehr persönlichen 
Dankesworten ein kleines Gemeindegeschenk und auch 
einen Reisegutschein zu überreichen. Hoffentlich können 
Petra und Josef Bauch am Beginn ihres Ruhestandes diesen 
zeitnah einlösen und es „ruhig angehen“ lassen, um sich von 
den Strapazen der vergangenen Jahrzehnte verdientermaßen 
ausruhen zu können. Vielen Dank für Euren selbstlosen 
Einsatz über diese lange Zeit! Die Dorfgemeinschaft wünscht 
Euch viel Gesundheit und alles Gute für die Zukunft für diesen 
neuen Lebensabschnitt, den Ihr Euch wahrlich verdient habt!
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Langenaltheim ohne Lebensmittel Bauch – wie geht es 
weiter?
Die Schließung stellt viele von uns vor nicht unerhebliche 
Probleme. Da uns – und auch anderen – dies durchaus be-
wusst ist, haben wir uns um Einkaufsalternativen bemüht, 
denn die Dinge des täglichen Lebens können jetzt „eben nicht 
mal schnell“ im Dorf eingekauft werden.
Glücklicherweise haben wir ja noch den Lehner-Bäck und den 
Metzger Struller im Dorf, die ihr Hauptwarensortiment und 
auch das eine oder andere Angebot bieten können und dieses 
Zusatzangebot auch aufgrund der Einkaufslage erweitert 
haben. Vielleicht geht hier ja sogar noch etwas mehr.
Hinweisen dürfen wir auch auf die „fahrenden Händler“, die 
regelmäßig, meist einmal in der Woche, in Langenaltheim ihre 
Produkte und Waren anbieten. Hierbei handelt es sich derzeit 
ebenfalls um einen Bäcker und Metzgerverkauf und vor allem 
den „Gemüsemann“. Derzeit versuchen wir noch einen 
regelmäßigen Wochenmarkt zumindest für ein paar Stunden 
an einem Tag in der Woche nach Langenaltheim zu be-
kommen. Vielleicht klappt es ja!
Allerdings am wichtigsten und erfreulichsten ist, dass bei Auto 
Linner derzeit ein personalloser Einkaufscontainer mit rund 
60 m² Verkaufsfläche geplant ist! Familie Linner hat nach 
Bekanntwerden der Schließung von Lebensmittel Bauch 
sofort reagiert. Überlegungen zu solch einer Einkaufs-
möglichkeit hatten sie schon länger, aber eben durch die 
Schließung konnte und musste man tatsächlich intensiver 
darüber nachdenken. Die Vorbereitungen für einen solchen 
täglich (auch sonntags), Tag und Nacht (24 Std) geöffneten 
Verkaufscontainer mit wirklich vielen Produkten für den 
individuellen Einkauf sind bereits angelaufen. Wenn alles gut 
geht, könnte bereits Ostern mittels EC- oder einer Linner-
Einkaufskarte dort eingekauft werden! Übrigens: Der Einkauf 
in solchen Containern funktioniert absolut unkompliziert und 
schnell – niemand muss davor Angst haben bzw. das 
Einkaufen dort ist auch sehr schnell erklärt und gelernt!

Über den Planungsfortschritt beim Supermarktprojekt will der 
Bauträger vermutlich in der Januar-Gemeinderatssitzung 
berichten. Hoffen wir, dass Ratsmitglieder und Zuhörer dann 
über konkrete Details und einen vermeintlichen Baubeginn 
informiert werden.

Regionales, örtliches Denken ist enorm wichtig!
Die Situation, wie wir sie gerade haben, mit der nun fehlenden 
Einkaufsmöglichkeit, sollte uns aber auch gewissermaßen 
zum Nachdenken anregen, um weitere Einschränkungen der 
Nahversorgung mit Waren, Produkten und Dienstleistungen 
nicht weiter schrumpfen zu lassen! Kaufen wir das, was es 
gibt, auch vor Ort. Beauftragen wir die ortsansässigen oder 
regionalen Handwerker, um deren Existenz und das damit 
verbundene breite Angebot bewahren zu können. Es hilft 
denen leider nichts, wenn wegen effektiv wenigen Cent oder 
Euro Einsparungsmöglichkeit für den Verbraucher auswärts 
gekauft, beauftragt oder über das Internet eingekauft wird. 
Dadurch könnte bzw. wird das Angebot derartiger Waren und 
Dienstleistungen vor Ort eben immer geringer! Ein Beispiel für 
diese „Geiz ist geil-Mentalität“ ist sicher auch die vermeintlich 
in absehbarer Zeit nicht mehr öffnende Mogetissa-Therme 
(Hallenbad) in Weißenburg. Deren Schließung ist sicher nicht 

bedingt durch die Stromkunden, die sich günstige Stromtarife 
aus dem Internet suchen und entsprechende Verträge ab-
schließen. Aber viele von diesen „Schnäppchenjägern“ sind 
stolz darauf, den absolut günstigsten Strompreis über das 
Internet ergattert zu haben. Sollten dann gerade diese eine 
Sanierung der Therme oder bessere Nahverkehrsangebote 
fordern, darf man sich aber schon etwas wundern. Der Nah-
verkehr und die Bäder werden halt häufig von den regional 
zuständigen Stadtwerken/Energieversorgern angeboten bzw. 
finanziert. Über solche Zusammenhänge könnte man sich ja 
auch einmal ein paar Gedanken machen. Es würde mich sehr 
freuen, wenn es hier ein breiteres Umdenken geben könnte!

Unbedingt erwähnen möchte ich auch noch, dass es nach 
einer etwas längeren Vakanz in der Kirchengemeinde 
Rehlingen nun wieder ein bewohntes Pfarrhaus gibt. Wir 
begrüßen ganz herzlich die neu bei uns angekommene 
Pfarrer-Familie Henkys. Wir freuen uns, dass die Pfarrstelle 
wieder besetzt ist und wünschen alles Gute, viele schöne 
Momente und Gottesdienste in Langenaltheim, Büttelbronn 
und natürlich Rehlingen.

Am Ende des Jahres darf ich mich auch bei allen ganz herzlich 
bedanken, die für uns alle da sind und unsere Gemeinde zu 
dem machen, was sie ist: Den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern der Verwaltung und des Bauhofs, dem Gemeinderat, 
den zahlreichen geringfügig Beschäftigten in ihren vielfältigen 
Funktionen, dem Team des Wasserzweckverbandes, den 
Erzieherinnen und Lehrerinnen aus Kindertagesstätte und 
Schule und natürlich allen Ehrenamtlichen und Vereins-
verantwortlichen, die sich uneigennützig um das Gemeinwohl 
kümmern.

Nun darf ich Ihnen und Ihren Familien noch ein schönes, 
friedvolles Weihnachtsfest und alles Gute und vor allem 
Gesundheit für das neue Jahr 2024 wünschen.

Alfred Maderer
1. Bürgermeister

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie 

frohe Weihnachten und ein gesundes 

neues Jahr 2024.
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Die Sternsinger kommen 
wieder zu Ihnen

Weihnachtsspende des
Gewerbevereins

Rund um den Tag der Heiligen 
Drei Könige am 06. Januar 
ziehen die Sternsinger auch 
bei uns wieder von Haus zu 
Haus, singen, bringen Segen 
und sammeln Spenden für 
Kinder in Not. Dies geschieht 
heuer unter dem Motto „Ge-
meinsam für unsere Erde – in 
Amazonien und weltweit“. 
Es steht die Bewahrung der 

Fast schon zur Tradition geworden ist es, dass die Mitglieder 
des hiesigen Gewerbevereins jährlich kurz vor den Feiertagen 
ihre Weihnachtsspenden-Aktion durchführen. Auch heuer 
wieder haben sie so eine stolze Summe zusammengebracht, 
die zur Anschaffung eines Solar-Panels und von Holz-
Ruhebänken in unseren drei Ortsteilen dienen soll. Das Solar-
Panel wird der gemeindlichen Geschwindigkeitsmessanlage 
einen Dauerbetrieb ermöglichen, da der erforderliche Akku 
ohne Panel min. jede Woche 1x ausgebaut und geladen 
werden müsste. Vielen Dank für die stolze Summe von 1.650 € 
Weihnachtsspende!

Schöpfung und der respektvolle Umgang mit Mensch und 
Natur im Fokus der Aktion Dreikönigssingen 2024. Brand-
rodung, Abholzung und die rücksichtslose Ausbeutung von 
Ressourcen zerstören die Lebensgrundlage der einheimi-
schen Bevölkerung der südamerikanischen Länder Ama-
zoniens. Dort und in vielen anderen Regionen der Welt setzen 
sich Partnerorganisationen der Sternsinger dafür ein, dass 
das Recht der Kinder auf eine geschützte Umwelt umgesetzt 
wird.
Das Dreikönigssingen 2024 bringt den Sternsingern nahe, vor 
welchen Herausforderungen Kinder und Jugendliche in 
Amazonien stehen. Es zeigt ihnen, wie die Projektpartner der 
Sternsinger die jungen Menschen dabei unterstützen, ihre 
Umwelt und ihre Kultur zu schützen. Zugleich macht die Aktion 
deutlich, dass Mensch und Natur am Amazonas, aber auch 
hier bei uns eine Einheit bilden. Sie ermutigt die Sternsinger, 
sich gemeinsam mit Gleichaltrigen aller Kontinente für ihr 
Recht auf eine gesunde Umwelt einzusetzen.
Wir möchten Sie herzlich dazu einladen, die Sternsinger in 
Ihren Häusern willkommen zu heißen und ihnen die Mög-
lichkeit geben, den Segensspruch an Ihre Tür zu schreiben 
oder zu sprechen. Lassen Sie uns gemeinsam in Solidarität 
handeln und den Gedanken der Nächstenliebe weitertragen. 
Wir danken Ihnen im Voraus für Ihre Unterstützung und freuen 
uns auf die Begegnungen mit den Sternsingern in den 
kommenden Tagen.

Wer Lust hat sich als Sternsinger an der Aktion aktiv zu 
beteiligen, kann sich gerne melden - wir suchen noch dringend 
Sternsinger (gemeinde@langenaltheim.de oder bei Elke 
Maderer unter Tel. 839519)!

Ihre Sternsinger



ILE Regionalbudget-Projekte
2023 und 2024

Bundestagsabgeordneter 
Artur Auernhammer im Rathaus

113. Ausgabe / Weihnachten 2023

• Bodenbeläge • Gardinen
• Tapeten + Farben 
• Sicht- und Sonnenschutz
• Insektenschutz • Polsterei
• brainLight® Entspannungssysteme

ThermovorhängeThermovorhängeThermovorhänge

Teppichboden/TeppicheTeppichboden/TeppicheTeppichboden/Teppiche

TeppichfliesenTeppichfliesenTeppichfliesen

brainLightbrainLight®brainLight®

Wir kommen
zum Ausmessen

Wärme 
bewahren - 
Heizkosten
sparen

Bahnenware 
4 + 5 m breit

Wohnraum-
teppiche
1,60 x 2,30 m

”Das tut mir
jetzt gut.“
Massage,
erholen, �ef
entspannen

flexibel
gestalten,
einfach
verlegen

Designvinyl-Klick 
Rigid XL Victoria 
Desert Oak Brown 
4,5mm inkl. Tri�-
schalldämmung 
150,7 x 23,2 cm 

Boden-Hits! Boden-Hits! 
Extra großes Format! Extra großes Format! 
Boden-Hits! 
Extra großes Format! 

31,-31,- /m² /m²31,- /m²

49,-49,- /m² /m²49,- /m²

505050

959595

Fer�gparke� 
LHD Euro Eiche XL 
as�g gebürstet,
geölt, 15 mm,
200 x 25,4 cm  

Am 20.11.2023 besuchte MdB Artur Auernhammer einmal 
mehr die Gemeinde Langenaltheim, um sich über die 
Situation, aber auch dringende Anliegen der Kommunen an 
die Bundesregierung zu informieren. Leider konnten an 
diesem zweistündigen Gespräch im Sitzungssaal des 
Rathauses nur wenige Gemeinderäte teilnehmen, aber in 
kleiner Runde besprachen Artur Auernhammer, sein 
Mitarbeiter Valentin Huber, Kristin Rathsam, Werner Opitsch 
und Bürgermeister Alfred Maderer vieles aus der Gemeinde 
Langenaltheim, der Landes- und Bundespolitik.

Vor wenigen Wochen, am 16.10.2023, trafen sich alle 
Vertreter von Vereinen, den Kirchengemeinden und der Ge-
meindeverwaltung zur jährlichen Veranstaltungsbesprechung 
bzw. Vereinsehrung. Für die vielfältigen ehrenamtlichen 
Aufgaben in den verschiedensten Funktionen bzw. Ämtern 
wurden bronzene, silberne und goldene Verdienstabzeichen 
verliehen. Leider ist es heutzutage nicht mehr selbst-
verständlich, dass ein Ehrenamt über solch lange Zeiträume 
ausgeübt wird. Herzlichen Glückwunsch allen Geehrten.

Ehrungsabend der Gemeinde

Kaum ist das eine ILE-Projekt (fast) abgeschlossen (ILE = 
Integrierte Ländliche Entwicklung), schon steht das nächste 
vor der Tür.
Im kommenden Jahr 2024 wollen wir mittels dieser nie-
derschwelligen Förderkulisse an der ehemaligen Schlauch-
trocknung mitten in Büttelbronn einen neuen Treffpunkt für 
Jung und Alt schaffen. Für die Sitzgelegenheit mit Relax-Liege 
und vor allem einer neuen Infotafel dürfen wir wieder mit einer 
Förderung von rund 10.000 € rechnen. Die Arbeiten sollen von 
regionalen Handwerkern und auch der Dorfgemeinschaft bis 
spätestens September 2024 umgesetzt werden, bei 
Gesamtkosten von rund 20.000 €.
Die Eröffnung des 2023er Projekts (Spielplatz Natterwiese) 
dauert leider noch etwas, weil im Bereich der alten 
Zaunbegrenzung noch Sicherungsmaßnahmen erforderlich 
sind.



113. Ausgabe / Weihnachten 2023

In den vergangenen Wochen und Monaten hatte die 
Gemeindeverwaltung bzw. der Wasserzweckverband die 
aktuellen Gebühren überprüft bzw. überprüfen lassen und neu 
kalkuliert.
Die Sondernutzungsgebühren (z.B. Verkehrsrechtliche 
Anordnungen) waren seit 2018 unverändert und wurden 
entsprechend angepasst. Die Verwaltung hat sich hier an die 
entsprechenden Sätze des Landratsamtes angelehnt.
Auch bei den Grüngutgebühren war eine Anpassung 
erforderlich, nachdem das jährliche Defizit im Schnitt der 
letzten Jahre bei 2,99 €/m³ (!!!) liegt, bei einer durch-
schnittlichen Gesamtmenge an Grasschnitt bzw. holzi-
gen/krautigen Abfällen von knapp 500 m³/Jahr. Die letzte 
Gebührenanpassung war 2020 erfolgt.
Allerdings hat der Gemeinderat zum Redaktionsschluss 
dieser Ausgabe noch keinen Beschluss dazu gefasst.
Die Neukalkulation der Friedhofsgebühren ist derzeit noch in 
Bearbeitung. Auch hier ist mit einer Erhöhung zu rechnen. Die 
Anpassung der Gebühren soll dann in einer der nächsten 
Gemeinderatssitzungen beschlossen werden.
Die aktuell vom Gemeinderat beschlossenen Gebührensätze 
entnehmen Sie bitte den Bekanntmachungen, die per 
Aushang, auf der Homepage der Gemeinde und in der 
Gemeinde App „Meine Heimat“ veröffentlicht werden.

Die Verbandsversammlung des Wasserzweckverbandes der 
Gruppe r.d.A. (WZV) hat in ihrer 9. Verbandsversammlung am 
11.12.2023 ebenfalls eine nötige Erhöhung des aktuellen 
Wasserpreises von 2,50 € auf 2,92 €/m³ beschlossen. Auch 
hier stand das Kalkulationsbüro Schneider & Zajontz 
fachgerecht und hilfreich zur Seite. Die Erhöhung war 
unvermeidlich, da die vielen aktuellen und anstehenden 
Sanierungsbaustellen diese Anpassung erforderlich gemacht 

Neukalkulationen erbrachten Gebührenerhöhungen

haben. Glücklicher-
weise hat der WZV 
vor wenigen Mona-
ten einen positiven 
Förderbescheid im 
R a h m e n  d e r 
RZWas bekommen 
(Richtlinie für Zu-
wendungen zu was-
serwirtschaftlichen 
Vorhaben). Über die 
RZWas fördert der 
Freistaat Bayern 
u.a. die Versorger 
beim Bau von Was-
serversorgungsan-
lagen. Nach den 
aktuellen Förder-
richtlinien RZWas 2021 können Vorhaben der Sanierung 
kommunaler Trink- (und Abwasseranlagen) in Härtefällen 
gefördert werden. Zuwendungsempfänger sind Kommu-
nen/Versorger. Zuständig für die Abwicklung der staatlichen 
Förderung sind die Wasserwirtschaftsämter. Der positive 
Förderbescheid bringt unserem WZV (und damit uns allen) 
für Sanierungen bis Ende Januar 2026 ca. 40 % der 
entstandenen Kosten an Fördermitteln! Unser Leitungsnetz 
stammt teilweise noch von Anfang 1900 bzw. in großen Teilen 
aus den 50er Jahren. Dies zwingt uns entsprechend um-
fangreiche Leitungssanierungen in den nächsten Jahren 
durchzuführen. Diese sind mit einem erheblichen Anteil an 
Eigenmitteln verbunden, so dass eben die Anpassung des 
Wasserpreises unumgänglich ist und vermutlich auch mit 
mehreren jährlichen Verbesserungsbeiträgen zu rechnen ist. 
Konkrete Zahlen liegen dafür heute aber noch nicht vor. 
Sollten Sie die Wasserpreise anderer Anbieter mit unserem 
dann aktuell relativ hohen vergleichen, bedenken Sie dabei 
aber unbedingt, dass dieser nicht „aus dem Himmel gegriffen“ 
ist. Der Wasserpreis resultiert insbesondere aus den 
getätigten und im Kalkulationszeitraum anstehenden 
Sanierungsmaßnahmen. 
Unser WZV ist hier sehr gut unterwegs und versucht sein 
Leitungsnetz und die Armaturen „auf Stand zu halten“, eben 
um keinen Sanierungsstau zu riskieren. Dadurch ergeben 
sich diese leidigen „Mehrkosten“, denen man aber die 
Tatsache gegenüberstellen muss, dass dann wesentliche 
Teile unseres Leitungsnetzes wieder für viele Jahrzehnte 
(hoffentlich) störungs- und damit kostenfrei zur Verfügung 
stehen. Und – wir haben enorme Fördersummen für unsere 
Kunden generieren können!



Neue Trainingsjacken für
die Showtanzgruppe

Neue Parkeinschränkungen

Richtfest Kinderkrippe
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Traditionell gibt es bei einem Neubau ein Richtfest. Diese Tra-
dition wollten wir auch beim Neubau des Kinderkrippenbaus 
unbedingt bewahren und vor allem den direkt betroffenen 
Kindern der Kita Langenaltheim zeigen. Am 03. November 
2023 war es dann soweit, als Christoph Schöckel von der 
gleichnamigen Zimmerei den Richtspruch gehalten hatte. 
Bürgermeister Maderer sprach auch ein paar erklärende 
Worte und bedankte sich bei allen Beteiligten des Baues, dass 
bisher alles planmäßig, reibungslos und vor allem ohne 
Unfälle abgewickelt werden konnte. Den kirchlichen Segen 
gab dann Frau Pfarrerin Henkys von ganz oben am Baugerüst. 
Auch die dazugehörigen Bonbons wurden vom Dach ge-
worfen und die Kindergarteneltern hatten Kopfkissle 
gebacken. Mit den von der Gemeinde gestifteten Getränken 
und Leberkässemmeln konnten die zahlreichen Eltern, Kinder, 
Mitarbeiter der Firmen und der Gemeinde zusammen mit dem 
Architekten und den Firmenchefs auf das Richtfest anstoßen. 
Vielen Dank an alle, die zum Gelingen dieses Nachmittags 
beigetragen haben. Hoffentlich bleibt er den Kleinsten auch in 
guter Erinnerung.

Leider ist trotz der Berichterstattung in den Rathausinfor-
mation hinsichtlich der allgemeinen Parksituation keine 
wesentliche Verbesserung eingetreten. Deshalb sah sich das 
Landratsamt gezwungen, ab Ende Januar ein absolutes 
Halteverbot im Kurvenbereich der Oberen Hauptstraße 
(gegenüber Omnibus Lotter) auszuweisen.

Die Fa. Auto Linner hat vor kurzem die Mädchen der 
Showtanzgruppe des TV Langenaltheim mit neuen 
Trainingsjacken für ihre Auftritte ausgestattet. Die Trainerin 
Lea Kittsteiner, Vereinsvorstand Benni Wild und die jungen 
Mädels freuen sich sehr über diese großzügige Spende. Mit 
diesem attraktiven Outfit werden sie sicher bei ihren Auftritten 
ein „wahrlich gutes Bild“ abgeben.



Wann brauche ich eigentlich eine Baugenehmigung?
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Das lässt sich gar nicht so einfach beantworten. Die Frage 
„Wann brauche ich keine Baugenehmigung?“ schon etwas 
leichter, denn es gilt der Grundsatz: Die Errichtung, Änderung 
und Nutzungsänderung von Anlagen bedürfen der Bau-
genehmigung, außer die Bayerische Bauordnung bestimmt, 
dass keine Baugenehmigung erforderlich ist.

Genehmigungsfreistellung 
Bauvorhaben, die im Geltungsbereich eines qualifizierten 
Bebauungsplans liegen, können, wenn sie keine Sonder-
bauten sind, genehmigungsfrei gestellt werden. Sie dürfen 
den Festsetzungen des Bebauungsplans und den Rege-
lungen sonstiger örtlicher Bauvorschriften nicht wider-
sprechen. Die Erschließung muss gesichert sein. Die erfor-
derlichen Unterlagen sind dem Landratsamt im Rahmen eines 
Bauantrags vor Baubeginn vorzulegen. Der Unterschied zum 
Genehmigungsverfahren ist vor allem der Zeit- und Kosten-
faktor. Wenn die Gemeinde Langenaltheim entscheidet, dass 
das Freistellungsverfahren durchgeführt wird, erhält der 
Bauherr eine Mitteilung, dass mit dem Bau begonnen werden 
darf. Dies erfolgt in der Regel schneller als das Genehmi-
gungsverfahren und kostet auch nur einen Bruchteil der 
Gebühren im Genehmigungsverfahren. 

Verfahrensfreie Vorhaben
Verfahrensfrei sind Bauvorhaben, die weder genehmigungs-
pflichtig noch genehmigungsfreigestellt sind, weil für sie weder 
ein Genehmigungsverfahren noch eine Genehmigungs-
freistellung durchgeführt wird. Einfach dargestellt: Ver-
fahrensfrei bauen bedeutet i.d.R. ohne Bauantrag und ohne 
Baugenehmigung bauen. Verfahrensfreie Bauvorhaben sind 
abschließend in Art. 57 der Bayerischen Bauordnung auf-
geführt. Verfahrensfrei sind z.B. freistehende Gebäude mit 
einem Brutto-Rauminhalt bis zu 75 m³ (außer im Außenbe-
reich), Terrassenüberdachungen mit einer Fläche bis zu 30 m² 
und einer Tiefe bis zu 3 m, Mauern einschließlich Stützmauern 
und Einfriedungen mit einer Höhe bis zu 2 m (außer im 
Außenbereich). Bei verfahrensfreien Bauvorhaben wird zwar 
kein Bauantrag benötigt, die anderweitig geltenden öffentlich-
rechtlichen Vorschriften sind dennoch einzuhalten.

Was können andere öffentlich-rechtliche Vorschriften im 
Baurecht sein?
Festsetzungen in Bebauungsplänen, die für das Baugrund-
stück gelten, müssen eingehalten werden. Viele Bebau-
ungspläne lassen zum Beispiel Einfriedungen nur bis zu einer 
Höhe von 1,10 m zu. In der Praxis darf der Zaun dann also bis 
1,10 m ohne Bauantrag gebaut werden. Ein höherer Zaun ist in 
diesem Fall nicht möglich. Soll der Zaun dennoch höher wer-

den, muss bei der Gemeinde Langenaltheim eine isolierte 
Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans 
beantragt werden, auch wenn die Bayerische Bauordnung 
Einfriedungen bis zu 2 m ohne Bauantrag zulässt. Höher ge-
baut werden darf dann nur, wenn die Gemeinde Langen-
altheim hierfür einen positiven Bescheid erlässt. Auch das 
Abstandsflächenrecht muss bei verfahrensfreien Bauvor-
haben beachtet werden. Da kein Genehmigungsverfahren 
durchgeführt wird, ist der Bauherr allein für die Einhaltung der 
Vorschriften zum Abstandsflächenrecht und der Fest-
setzungen im Bebauungsplan verantwortlich. Da die Ge-
meindeverwaltung bei verfahrensfreien Vorhaben naturge-
mäß keine Unterlagen über Ihr Vorhaben erhält, weisen wir 
hiermit auch auf die Verpflichtung zur Mitteilung von 
Änderungen der Geschossflächen (für die Berechnung der 
Herstellungsbeiträge) hin.

Beispiele genehmigungspflichtiger Anlagen
Folgende Anlagen sind nahezu immer baugenehmigungs-
pflichtig:

•  Dachgeschoss-Ausbau 

• Bau eines Wintergartens (auch Umbau einer Terrasse in
   Wintergarten)

•  Anbau eines Balkons 

•  Errichtung von Außentreppen 

Diese Übersicht ist nicht abschließend, soll aber als Hilfe 
dienen, da die Genehmigungspflicht dieser Anlagen in der 
Praxis leider häufig missachtet wird.
Was passiert, wenn ich die Genehmigungspflicht nicht 
beachte?
Werden die Vorschriften zur Genehmigungspflicht nicht 
eingehalten, spricht man umgangssprachlich von einem 
„Schwarzbau“. Wird der Schwarzbau entdeckt, müssen Sie 
mit der Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens und 
gleichzeitig auch mit einer Baueinstellung oder sogar einer 
Baubeseitigungsanordnung rechnen.
Wir weisen darauf hin, dass es sich im Zweifelsfall empfiehlt, 
erst bei der Gemeinde Langenaltheim (09145 / 8330-0) oder 
beim Kreisbauamt des Landratsamtes Weißenburg-Gun-
zenhausen (09141/902-113) nachzufragen, bevor mit dem 
Bau begonnen wird.

Aus- und Anbauten; Beitragspflicht
Werden in einem beitragspflichtigen Gebäude die Geschoss-
flächen durch Baumaßnahmen vergrößert, z.B. durch 
Anbauten oder den Ausbau eines Dachgeschosses zu 
Wohnraum, so entsteht für diese Geschossflächenmehrung 
die Beitragspflicht für Wasser- und Kanalanschlussbeiträge. 
Die Grundstückseigentümer, als Beitrags- und Gebühren-
schuldner, sind verpflichtet, der Gemeinde Veränderungen 
unverzüglich mitzuteilen. Auch wenn der Bau nicht genehmi-
gungspflichtig ist, ist eine Mitteilung an die Gemeinde 
erforderlich. Gleiches gilt, wenn die Grundstücksfläche bei 
bebauten oder bebaubaren Grundstücken durch Kauf, 
Tausch, usw. vergrößert wird. Sollten Anbauten, Dachge-
schossausbauten, Garagen mit Zugang zum Wohnhaus oder 
mit Wasseranschluss, sowie der Anbau von Wintergärten, für 
die u.a. auch keine Genehmigungspflicht bestand, noch nicht 
gemeldet worden sein, bitten wir dies mit Lageplan und 
Bemaßung nachzuholen. Besten Dank!
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Nicht nur die Mehrzweckhalle mit der derzeit laufenden 
Generalsanierung ist in die Jahre gekommen, sondern auch 
die Gemeinschaftshalle in Rehlingen. Die dortige Dorf-
gemeinschaft bzw. die Vereine haben deshalb in den 
vergangenen Monaten kräftig angepackt und diverse 
Modernisierungs- und Verschönerungsarbeiten ausgeführt. 

Die wesentlichen Maßnahmen waren:

• Schallschutzdecke inkl. energiesparender und
 intelligenter LED-Beleuchtung eingebaut

• Glasbaufront entfernt und Fenster eingesetzt

• Marode Eingangstreppe saniert

• Steuerbare Heizthermostatventile eingebaut

• Umfangreiche Streich- und Lackierarbeiten durchgeführt

• Mobiliar erweitert

Insgesamt wurden ca. 25.000 € aus den Vereinskassen 
aufgewendet, zzgl. der zahlreichen ehrenamtlichen 
Arbeitsstunden. Außerdem sollen die Arbeiten nächstes Jahr 
noch fortgesetzt werden, so dass dann „mal wieder ein paar 
Jahre Ruhe sein dürfte“.
Vielen Dank an alle Beteiligten für dieses vorbildliche 
Engagement zum Wohle der Dorfgemeinschaft!

Ehrenamtliche Sanierungsarbeiten  an
der Gemeinschaftshalle Rehlingen

Faschingsumzug

Jetzt Gehwege und Straßenlampen
freischneiden

Die Jahreszeit ist günstig. Der notwendige Schnitt von 
überhängenden Hecken oder um eingewachsene Verkehrs-
schilder und Straßenlampen freizuschneiden, kann bis 
Februar naturschutzfachlich gut umgesetzt werden. Die evtl. 
dort nistenden bzw. brütenden Vogelarten nehmen eben in 
dieser Zeit nicht durch derartige Maßnahmen Schaden. 
Schauen Sie deshalb, inwieweit an Ihrem Grundstück ein 
Freischneiden erforderlich wäre, damit Gehwege auf voller 
Breite passierbar bleiben und die Straßenbeleuchtung ihren 
Sinn auch erfüllen kann.

Nachdem auf Grund der geringen Resonanz im nächsten Jahr 
leider kein Faschingsball der Vereine mehr stattfinden wird, ist 
aus dem Mitgliederkreis des FESTLA e.V. die Idee ge-
wachsen, dass man den Faschingsumzug wieder aufleben 
lassen könnte.
Es wurden alle Vereine angeschrieben, ob sie sich eine 
Beteiligung am Faschingsumzug vorstellen könnten.
Wir bedanken uns für die Rückmeldungen einiger Vereine und 
die Bereitschaft, sich mit Getränkeausschank, Absperrung 
oder Ähnlichem zu beteiligen. Allerdings lebt ein Umzug eben 
davon, dass auch genügend Gruppen den Umzug durch einen 
Wagen oder andere Ideen gestalten. Da dies aber nicht 
gelungen ist, wird es im kommenden Fasching leider doch 
keinen Umzug geben.
Wir bedanken uns trotzdem für die Rückmeldungen und 
hoffen darauf, dass es im übernächsten Jahr auch über den 
Kinderfasching hinaus eine Veranstaltung zum Fasching 
geben wird.

Ihr FESTLA-Verein
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Seit fast einem Jahr treffen sich die für die Bäder unserer 
Region zuständigen Verantwortlichen regelmäßig. Im regen 
Austausch suchen sie gemeinsam nach Verbesserungs-
möglichkeiten bei der interkommunalen Zusammenarbeit der 
sieben beteiligten Kommunen im Betrieb und der Organisation 
der Bäderbetriebe.
Eine erste publikumswirksame und hoffentlich erfolgreiche 
Aktion war die Teilnahme der Bäderallianz auf der diesjährigen 
Berufsausbildungsmesse BAM. Insbesondere durch den 
aufblasbaren Flamingo hat sie dort viel Zuspruch erfahren und 
zahlreiche Jugendliche und Eltern haben sich ausführlich 
Chancen und Möglichkeiten im Ausbildungsberuf eines 
Bäder-Fachangestellten erklären lassen. Angedacht ist 
tatsächlich, dass für alle Bäderbetriebe eine gemeinsame 
Ausbildung organisiert wird, wo die Azubis neben ihrer 
Stammausbildungsstelle im Rahmen der Ausbildung die 
anderen Bäder kennenlernen und auch lernen mit der oft 
anderen Technik umzugehen. Auch der Austausch der 
Bademeister könnte im Sommer für die kleineren Bäder 
hilfreich sein. Im Winter dagegen profitieren die Hallenbäder 
von den „Freibad-Bademeistern“, die dann dort eingesetzt 
werden könnten. Hoffen wir, dass dadurch auch wieder eine 
Erweiterung der zuletzt reduzierten Öffnungszeiten möglich 
wird. Auch für einen potentiellen Langenaltheimer Azubi als 
Fachkraft für Bäderbetriebe bieten sich damit attraktive 
Ausbildungsvorteile.

Bäderallianz AltmühlfrankenAusbildung zum Juniorhelfer

Der aktuelle Abfuhrkalender des Landkreises für die 
Gemeinde Langenaltheim liegt uns zum Redaktionsschluss 
dieser Ausgabe leider noch nicht vor. Er kann aber in Kürze 
auch auf der Homepage des Landratsamtes, der Gemeinde 
oder in der Langenaltheim-App eingesehen, abgerufen oder 
bei Bedarf auch ausgedruckt werden. Sehr praktisch ist auch 
die Abfall-App des Landkreises für Ihr Smartphone! Damit 
werden Sie regelmäßig und frühzeitig an die für Sie relevanten 
Abfuhrtermine erinnert.
https://www.landkreis-wug.de/abfall/abfall-app/

Abfallentsorgung: Abfuhrkalender
2024 für die Gemeinde Langenaltheim

Auch in diesem Schuljahr konnten wir Herrn Frankl wieder als 
Erste-Hilfe-Ausbilder für unsere 4. Klässler an der Schule 
gewinnen. Ob die stabile Seitenlage oder das richtige Anlegen 
von Pflastern und Verbänden – unsere Großen an der Schule 
kennen sich aus. Sie sind nun aktiv dabei, den Schülern im 
Pausenhof als sogenannte Juniorhelfer bei kleineren 
Verletzungen beizustehen.
Herrn Frankl gilt ein großer Dank, denn er führte das Projekt 
nicht nur als Experte durch, der den Kindern viel Wissen aus 
erster Hand vermittelte, sondern unterstützte die Aktion auch 
finanziell großzügig.
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Kinderreisepass wird zum 01.01.2024 abgeschafft
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Ab dem 1. Januar 2024 dürfen Kinderreisepässe nicht mehr 
neu ausgestellt, verlängert oder aktualisiert werden. Bereits 
ausgestellte Kinderreisepässe können bis zum Ende ihrer 
Gültigkeit weiterhin verwendet werden (Voraussetzung ist, 
dass das Kind aufgrund des Passfotos eindeutig zu 
identifizieren ist). Ob das konkrete Reisezielland einen (noch 
gültigen) Kinderreisepass als Ausweisdokument anerkennt, 
finden Sie auf der Internet-Seite des Auswärtigen Amtes in den 
Reise- und Sicherheitshinweisen (https://www.auswaertiges-
a m t . d e / d e / R e i s e U n d S i c h e r h e i t / r e i s e - u n d -
sicherheitshinweise).
Kinderreisepässe (im folgenden „KRP“ abgekürzt), 
insbesondere die in ihrer Gültigkeit verlängerten, werden von 
den Staaten weltweit und teilweise auch innerhalb der EU 
nicht mehr überall als Ausweisdokument akzeptiert. Die 
Anerkennung deutscher KRP durch andere Staaten kann 
durch Deutschland nicht beeinflusst werden. Einige Staaten 
erfordern bei Einreise, dass das Passdokument eine 
bestimmte Restgültigkeit aufweist, in der Regel drei bis sechs 
Monate. Das schränkt die Verwendbarkeit eines Kinder-
reisepasses zusätzlich erheblich ein. Mit der Abschaffung wird 
künftig der enorme Aufwand der Eltern und der Verwaltung für 
eine regelmäßige, jährliche Neubeantragung oder Ver-
längerung eines KRP vermieden. 
Doch welche Ausweispapiere sind ab 01.01.2024 für Kinder 
vorgesehen?
Bei Reisen innerhalb der EU genügt ein Personalausweis. Für 
Reiseziele über die EU hinaus ist in der Regel ein Reisepass 
erforderlich. Die Identitäten der Bürgerinnen und Bürger der 
EU werden geschützt, indem EU-weit die Ausweisdokumente 
für Erwachsene und Kinder Mindestsicherheitsstandards 
erfüllen. Ausweisdokumente für Kinder sind nach denselben 
Normen konzipiert wie Ausweisdokumente für Erwachsene. 
Dazu gehört die Ausstattung mit einem Chip, wenn Aus-
weisdokumente mehrere Jahre gültig sein sollen. Bitte 
beachten Sie, dass sich das Gesichtsbild, insbesondere von 
Säuglingen und Kleinstkindern, innerhalb kurzer Zeit stark 
verändern kann, sodass eine Identifizierung mit dem ur-
sprünglichen Ausweisdokument teilweise auch schon deutlich 
vor Erreichen des aufgedruckten Gültigkeitsendes nicht mehr 
möglich ist und das Ausweisdokument vorzeitig ungültig 
geworden ist. In diesem Fall beantragen Sie bitte rechtzeitig 
vor Reiseantritt ein neues Dokument (Personalausweis oder 
Reisepass). Hinsichtlich der Einreisebestimmungen haben 
sich Reisende, z. B. unter https://www.auswaertigesamt.de/ 
de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise, zu 
erkundigen; die Pass- und Personalausweisbehörden erteilen 
keine verbindlichen Auskünfte über die geltenden 
Reisebestimmungen. Antworten zu folgenden Fragen finden 

s ich in der FAQ-Rubr ik des Internetauf t r i t ts  des 
Bundesministeriums des Innern und für Heimat (BMI):
• Welches Ausweisdokument kann ich für mein Kind mit
    deutscher Staatsangehörigkeit ausstellen lassen?
•   Warum soll der Kinderreisepass abgeschafft werden?
• Was ist bei Reisedokumenten für Säuglinge/Kleinst-
    kinder zu beachten?
Link: https://www.bmi.bund.de/DE/themen/moderne-
verwaltung/ausweise-und-paesse/kinderreisepass/ 
kinderreisepass-node.html
Neue Informationen werden fortlaufend auf der Homepage der 
Gemeinde, www.langenaltheim.de, hinterlegt.
Wir bitten Sie in Ihrem eigenen Interesse, die Ausweis-
dokumente Ihrer Kinder frühzeitig vor einer geplanten Reise 
zu prüfen bzw. neu zu beantragen. Bitte beachten Sie dabei 
auch, dass die Bearbeitungszeiten der Bundesdruckerei 3-4 
Wochen betragen. Für weitere Rückfragen stehen wir Ihnen 
selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Erhöhung der Reisepassgebühr zum 01.01.2024
Wir bitten Sie zu beachten, dass die Gebühr für den Reisepass 
für Personen, die das 24. Lebensjahr vollendet haben, zum 
01.01.2024 von 60 Euro auf 70 Euro erhöht wird.
Bitte überprüfen Sie daher die Gültigkeit Ihres Reisepasses, 
falls Sie im nächsten Jahr Auslandsaufenthalte bzw. 
Urlaubsreisen außerhalb der EU planen. Sie können jederzeit, 
auch wenn der Reisepass noch nicht abgelaufen ist, noch im 
Dezember ein neues Dokument beantragen.
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91799 Langenaltheim
Tel. 09145 325 
omnibus-lotter@t-online.de

www.omnibus-lotter.de

Geschenk-Tipp 

zu Weihnachten

REISE-
Gutschein

Wir wünschen allen 
Fahrgästen und Kunden 
ein Frohes Weihnachtsfest
und viel Gesundheit 
und Erfolg im 
neuen Jahr.
 

Klimatisierte Reisebusse für 23, 37, 50, 61 oder 67 Personen  

Der Umweltfrevler, der Anfang Juni dieses Jahres in der 
Rehlinger Flur illegal 76 Altreifen entsorgt hatte, wurde nach 
akribischer Fahndungsarbeit von der Polizei ermittelt. Ihn 
erwartet nun ein saftiger Bußgeldbescheid des Landrats-
amtes. Auch die Gemeinde Langenaltheim wird alle an-
gefallenen Aufwendungen in Verbindung mit der Bergung und 
Entsorgung in Rechnung stellen! Vielen Dank für die schnellen 
Hinweise aus der Bevölkerung, die schließlich zur Aufklärung 
geführt haben. Leider wird es derartig unvernünftige Men-
schen auch weiterhin geben und damit auch Umwelt-
verschmutzung im kleinen und großen Stil.

Fahndungserfolg -
Altreifenentsorgung aufgeklärt 

Einbruchszeit ist immer! Vorbeugen
in der dunklen Jahreszeit

Die „dunkle Jahreszeit“ steht an, in welcher wir uns wieder 
mehr in Haus und Wohnung aufhalten und uns darin nicht 
nur warm und behaglich, sondern auch sicher und 
geborgen fühlen möchten. Diese Jahreszeit, in welcher es 
nach der Zeitumstellung auch schon wieder nachmittags 
dunkel sein wird, nutzen leider auch gerne ungebetene 
Gäste, um in unser Privatestes einzubrechen. Die nach-
haltigen Schäden durch Einbrecher sind meistens weniger 
im materiellen Bereich, also den entwendeten Gegen-
ständen oder Geldbeträgen zu suchen, sondern oftmals 
mehr im psychischen Zustand der Opfer nach der Tat. Nicht 
nur der Verlust von für uns ideell oder auch tatsächlich 
wertvollen Erinnerungsstücken, sondern vor allem das 
Abhandenkommen des „Sicherheitsgefühls“, welches uns 
die Geborgenheit in unserem Zuhause geben soll, verur-
sacht mehr Schaden, als die entwendeten, aber in der 
Regel versicherten Wertgegenstände.
Die Einbruchszahlen steigen langsam wieder an. Um einen 
Verlust von Werten und des Gefühls der Geborgenheit in 
den eigenen vier Wänden zu verhindern, weist auch dieses 
Jahr die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle wieder auf 
das Beratungsangebot hin, vor Ort am eigenen Objekt 
beraten zu werden. Sowohl für Privatobjekte, als auch für 
Firmen und andere Institutionen steht unter den Schlag-
worten: „Kompetent!“, „Neutral!“, „Kostenlos!“ der Service 
der Beratungsstelle der Kriminalpolizeiinspektion Ansbach 
zur Verfügung.

Alle interessierten Bürger und Bürgerinnen, insbesondere 
beim Anstehen von Neu- und Umbaumaßnahmen, er-
halten im Rahmen der Einbruchsprävention Empfeh-
lungen und Erklärungen über Sicherungsmöglichkeiten für 
Haus, Hof und Firma. Dieses Angebot gibt es ganzjährig 
bei der bayerischen Polizei. Für Ihre Fragen steht Ihnen der 
sicherheitstechnische Fachberater der kriminalpoli-
zeilichen Beratungsstelle Kriminalhauptkommissar Armin 
Knorr zur Verfügung. Vereinbaren Sie einen Termin oder 
stellen Sie Ihre Fragen zu mechanischem Einbruchschutz, 
Einbruchmelde- oder Videoüberwachungsanlagen. Auch 
Fragen zum richtigen Verhalten zur Einbruchsprävention 
und Nachbarschaftshilfe können gestellt werden.
KHK Armin Knorr (Fachberater für sicherheitstechnische 
Prävention), Kriminalpolizeiinspektion Ansbach
pp-mfr.ansbach.kpi.praevention@polizei.bayern.de, 
0981/9094-380

Allgemeine Tipps zum Einbruchschutz erhalten Sie auch 
unter . Dort finden Sie auf der Startseite www.k-einbruch.de
auch die Herstellersuche, um geprüfte einbruchhem-
mende Produkte zu finden, sowie auch die Fachbetriebs-
suche, um die Produkte fachgerecht einbauen zu lassen. 
Nur ein nach Herstellerangaben richtig verbautes 
Sicherungssystem kann dem Einbrecher auch den vollen 

Widerstand entge-
gensetzen. Wie oben 
bereits erwähnt, ste-
hen Ihnen die Bera-
tungsangebote Ihrer 
Polizei ebenso, wie 
die Möglichkeit, Vor-
träge in Vereinen und 
Institutionen durch-
zuführen, ganzjährig 
zur Verfügung.
Nutzen Sie dieses 
Angebot.



Neuer Meisterlehrgang Hauswirtschaft

Voller Erfolg - Weihnachtsmarkt in Büttelbronn 
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Information zur Fortbildung „Meister/in der
Hauswirtschaft“
Am Donnerstag, 11. Januar 2024 um 19:00 Uhr können sich 
Fachkräfte mit Abschlussprüfung in der Hauswirtschaft an der 
Landwirtschaftsschule Ansbach, Mariusstr. 24, über den 
geplanten berufsbegleitenden Vorbereitungslehrgang auf die 
Meisterprüfung in der Hauswirtschaft informieren. Die 
Regierung von Mittelfranken bietet mit den Ämtern für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten einen Lehrgang zur 
Vorbereitung auf diese Prüfung an. Der Unterricht findet an 
den Ämtern für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in 
Mittelfranken statt und dauert von März 2024 bis Februar 
2026, wobei die Ferienzeiten unterrichtsfrei sind. Die 
zukünftigen Meisterinnen und Meister werden optimal auf ihre 

Wir wünschen Allen ein 
schönes und besinnliches
Weihnachtsfest und für 
das neue Jahr alles Gute

späteren beruflichen Einsatzgebiete 
vorbereitet. Das Berufsbild des 
Meisters bzw. der Meisterin umfasst 
Tätigkeiten als hauswirtschaftliche 
Fach- und Führungskraft mit Ausbil-
derfunktion in Haushalten unter-
schiedlicher Strukturen, z.B. in Seni-
oreneinrichtungen oder Betriebs-
kantinen. Aber auch bei Unternehmen 
im Sektor hauswirtschaft l icher 
Dienstleistungen, in der Direktver-
marktung und in der Gästebeher-
bergung sowie als Fachkraft bei 
Verbänden, Fachver lagen und 
Presseorganen kann die Meisterin / 
der Meister tät ig werden. Der 
angebotene Lehrgang vermittelt 
daher betriebswirtschaftliche Grund-
lagen, Qualitäts-, Projekt- und Perso-
nalmanagement, sowie Inhalte zu 
hauswirtschaftlichen Versorgungs-
leistungen. 

Weitere Informationen erhalten 
interessierte Hauswirtschafterinnen 
und Hauswirtschafter an der Re-
gierung von Mittelfranken bei Frau 
Martina Kladny, Tel. 0981 53-1877 
oder poststelle@reg-mfr.bayern.de

War schon der Weihnachtsmarkt in Langenaltheim ein Erfolg, 
hat Büttelbronn mit ihrer Ausgabe diesen noch übertroffen. 
Sehr gut besucht war deren Markt am 3. Adventssamstag - 
eröffnet vom Ortssprecher Ralf Straßner. 13 Aussteller 
präsentierten ihr Angebot und natürlich gab es auch 
kulinarische Weihnachtsspezialitäten bzw. Bratwürste. Viele 
Langenaltheimer und sogar auswärtige Gäste fanden den 
Weg in unseren Ortsteil. Das Christkind mit den beiden 
Engelchen hat es sich auch nicht nehmen lassen, die 
Büttelbronner zu besuchen. Das Marktgeschehen der 
liebevoll aufgebauten „Budenstadt“ spielte sich im Bereich des 
alten Pfarrstadels ab und wurde musikalisch von den 
Büttelbronner und Rehlinger Sängerinnen umrahmt. Vielen 
Dank dem neugegründeten Brauchtumsverein bzw. allen, die 
an der Organisation, dem Auf- und Abbau und der Durch-
führung beteiligt waren.



Entsorgung von Christbäumen
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Auch in diesem Jahr bieten wir Ihnen wieder eine Sammelstelle für die Entsorgung der Christbäume an. In Verbindung mit 
der Christbaumaktion der Jugendfeuerwehr können Sie Ihre Bäume am Heizhaus der Energiegenossenschaft in der 
Solastraße ablegen. Selbstverständlich sollte allerdings sein, dass jeglicher Christbaumschmuck, insbesondere 
Lametta vorher zu entfernen ist – bitte auch kleinste Reste!



Der Wasserzweckverband hat 
Silvia Webel verabschiedet

Die Gerüchteküche brodelt - ein
leidiges Thema in unserer Gemeinde
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M. Zolnhofer

09145 / 83636-0 • zolnhofer@ener-sys.de

Im Brand 3 a • 91799 Langenaltheim

Bevor wir in das nächste, geschäftige Jahr starten,  wollen wir an dieser 
Stelle danke sagen, an alle Kunden, Geschäftspartner und Freunde. 

Mit den besten Wünschen für ein gesegnetes und schönes Weihnachtsfest,
sowie einen guten Start für das Jahr 2024! Tel. 09145 6934

E-Mail: Fa.Rottler.LA@t-online.de
Brühlstr. 16 | 91799 Langenaltheim

Frohe 
Weihnachten

und einen guten Start
in das neue Jahr

Im Juli dieses Jahres wurde die langjährige Geschäftsführerin 
des Wasserzweckverbandes zur Wasserversorgung rechts 
der Altmühl nach fast 34 Jahren in den wohlverdienten 
Ruhestand verabschiedet. Nahezu ihre komplette Dienstzeit 
war die Geschäftsführerin die einzige Angestellte des 
Zweckverbandes und hat den Zweckverband quasi im 
„Alleingang“ gemeistert. Erst zum Ende ihrer Dienstzeit hat 
unser Wasserversorger das Personal auf mittlerweile drei 
Teilzeitkräfte aufgestockt. Für ihr jahrzehntelanges Wirken 
wurde Frau Webel anlässlich einer kleinen Abschiedsfeier im 
Kollegenkreis und auch beim Sommerfest der drei ko-
operierenden Wasserzweckverbände jeweils ein Geschenk 
überreicht. Vielen Dank für diese lange Zeit der Verantwortung 
für unser aller Trinkwasser!

Gasthaus am Steinbrunnen wird angeblich geschlossen
Leider kommt es in unserer Gemeinde relativ häufig vor, dass 
Gerüchte (bewusst?) verbreitet werden. Es mag zwar 
manchmal naheliegen, dass gewisse Sachverhalte zu ent-
sprechenden Schlussfolgerungen führen können. Doch 
solange ein solcher Sachverhalt eben nicht durch die 
Betroffenen oder einen anderen bestätigt wurde, sollte man 
mit der Weitergabe derartiger Aussagen vorsichtig sein. 
Dadurch können ja durchaus auch negative Begleiter-
scheinungen für diejenigen, über die geredet wird, verbunden 
sein.
Aktuell geht es um das umlaufende Gerücht, dass die 
Gaststätte am Steinbrunnen aus persönlichen Gründen 
(Aufnahme einer anderen Tätigkeit) in Kürze geschlossen 
würde! Dies ist nach mehrmaliger Rücksprache absolut nicht 
der Fall!
Bitte sind Sie bei solchen Aussagen vorsichtig, solange Sie 
nicht genau wissen, ob sie auch richtig sind. Nicht alle 
Betroffenen stecken so etwas einfach weg oder haben 
dadurch sogar wesentliche Nachteile, Einschränkungen oder 
Konsequenzen!

Bürgerversammlungen für
das Jahr 2024

Die Termine stehen bereits fest, die Örtlichkeiten noch nicht 
alle: Am Freitag, den 12.04.24, in Langenaltheim, am 
Samstag, den 13.04.24, in Rehlingen (Gemeinschaftshalle) 
und am Samstag, den 19.04.24, in Büttelbronn (Feuer-
wehrhaus). Der Langenaltheimer Veranstaltungsort wird 
rechtzeitig vorher bekannt gegeben.



Grundschule Langenaltheim bekommt Auszeichnung 
zur “Umweltschule in Europa“

Walderlebnis
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Für das besondere Engagement in der Schulentwicklung, 
unter dem Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung, bekam die 
Grundschule Langenaltheim erstmals die Auszeichnung zur 
„Umweltschule in Europa“ zu der auch der Bürgermeister, Herr 
Maderer, eingeladen war.
Engagiert hatten sich vor allem die Schüler der 3. und 4. 
Klassen im Rahmen von Projekttagen, den „Tu-es-Days“, die 
sich das ganze letzte Schuljahr hindurch mit dem „Umwelt-
schutz“ beschäftigt haben. Vom Pflanzen verschiedener 
Bäume und Gemüse, der Organisation eines Flohmarkts, dem 
Sammeln von Müll, der Ausbildung von Juniorhelfern, dem 
Bau eines Insektenhotels oder der Durchführung eines 

Spendenlaufs – die Palette der Aktionen war vielseitig. Immer 
ging es darum, dass die Schüler selbst aktiv werden sollten.
Zu Beginn des letzten Schuljahres durften sich die Kinder 
dafür aus den 17 globalen Zielen der Agenda 2030 für 
nachhaltige Entwicklung, ein Ziel auswählen, darüber 
recherchieren und in jahrgangsgemischten Teams möglichst 
selbst kreative Ideen entwickeln und umsetzen.
So entstand beispielsweise aus dem Ziel „Nachhaltig 
produzieren und konsumieren“ die Idee, gebrauchte Bücher 
und Spiele, im Rahmen eines Kinderflohmarkts, nicht einfach 
wegzuwerfen, sondern weiter zu verkaufen.

Und wie soll es weitergehen?
„Die globalen Herausforderungen im 21. Jahrhundert sind 
immens. Wir haben es unter anderem mit Armut, Klimawandel, 
sozialer Ungleichheit und Biodiversitätsverlust zu tun. Davon 
bleiben unsere Schüler im Grundschulalter nicht unberührt. 
Die Projekttage haben gezeigt, dass die Kinder sich einsetzen 
und engagieren wollen, deshalb möchte die Schule sie 
ermutigen Lösungen zu entwickeln und ihr eigenes Potential 
auszuschöpfen“, berichtet Schulleiterin Marion Gretzer. Den 
„Tu-es-Day“ soll es damit auch weiterhin geben – frei nach 
dem Motto „Tu etwas!“

Wie bereitet sich das Eichhörnchen auf den Winter vor? Und 
welche Nachteile hat eine Monokultur? Diesen Fragen und 
natürlich noch vielen anderen ging die 3. Klasse spielerisch mit 
dem neuen Förster, Johannes Kreß, im Gemeindewald nach.
Das war ein toller Vormittag, den alle in der wunderschönen 
Umgebung des Waldes genossen haben!



Brennholzsituation im Gemeindewald Reinigungs-, Räum- und Streupflicht,
Winterdienst

18 113. Ausgabe / Weihnachten 2023

Witterungsbedingt sind derzeit praktisch keine größeren 
Hiebe möglich. Das dadurch knappe Selbstwerberholz und die 
im Vergleich mit anderen Anbietern niedrigen gemeindlichen 
Brennholzpreise führen deshalb aktuell zu einer starken 
Nachfrage. Leider müssen wir die Interessenten hier vorläufig 
vertrösten.

Wir bitten um Verständnis, dass die aktuellen Brennholzpreise 
aufgrund der Nachfrage auf 20 € (Weichholz) bzw. 30 € 
(Hartholz) ab 01.01.2024 angehoben werden.
Verständlich ist auch, dass die Attraktivität groß ist, das 
(billige) Selbstwerberholz teurer weiter zu verkaufen. Da nur 
eine begrenzte Menge (derzeit eben sehr wenig) Holz zur 
Verfügung steht, haben andere Selbstwerber das Nachsehen. 
Deshalb geben wir das Holz für einen vermeintlichen Weiter-
verkauf bis auf weiteres nicht mehr ab, hier behalten wir uns 
vor, „bedürftige“ Selbstwerber zu bevorzugen. Natürlich wird 
es auch weiterhin dringend erforderliche Pflegemaß-
nahmen/Gassenaufhieb geben, der aus pflegetechnischen 
und wirtschaftlichen Gründen an schlagkräftige Selbstwerber 
vergeben werden muss. Außerdem wird es auch wie bisher 
eine gewisse Preisflexibilität geben, wenn schwierige Ver-
hältnisse dies rechtfertigen (Hangneigung, Erreichbarkeit, 
Aufarbeitungsqualität, etc.).

Da aufgrund der klimatischen Wetterveränderungen auch bei 
uns Kalamitäten durch Käfer, Sturm und evtl. Schnee 
zunehmen bzw. ganzjährig für plötzlich auftretende enorme 
Schadholzmengen sorgen können, kann sich die Situation am 
Selbstwerbermarkt auch schnell wieder umkehren.
Selbstverständlich dürfte eigentlich auch sein, dass bei allen 
Waldarbeiten im Gemeindewald die Unfallverhütungs-
vorschriften unbedingt einzuhalten sind und den Anweisungen 
des Revierförsters oder unserer Waldbeauftragten Folge zu 
leisten ist, u.a.:

• Motorsägenlehrgang muss vorliegen

• Persönliche Schutzausrüstung (Schnittschutzhose und 
 -stiefel, Schutzhelm mit Gehörschutz)

• Sonderkraftstoff (Benzolfrei) 

• Biologisch abbaubares Kettenöl

• Befahrung nur auf gekennzeichneten Forstwegen 
 und Rückegassen

Wir wünschen allzeit eine unfallfreie Waldarbeit!

Im Hinblick auf die kommenden Wintermonate weisen wir - wie 
alle Jahre - auf die Räum- und Streupflicht der Haus- und 
Grundstückseigentümer hin. Gemäß der gemeindlichen 
Reinigungs- und Sicherungsverordnung besteht die Verpflich-
tung, bei Schneefall die Gehwege an Werktagen jeweils in der 
Zeit ab 7 Uhr und an Sonn- und Feiertagen ab 8 Uhr von 
Schnee und Eis freizuhalten und mit geeigneten abstumpfen-
den Stoffen (z. B. Sand, Splitt), nicht jedoch mit Tausalz oder 
ätzenden Mitteln zu bestreuen oder das Eis zu beseitigen. Nur 
bei besonderer Glättegefahr (z. B. an Treppen oder starken 
Steigungen) ist das Streuen von Tausalz zulässig. Diese 
Sicherungsmaßnahmen sind bis 20 Uhr so oft zu wiederholen, 
wie es zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, 
Eigentum oder Besitz erforderlich ist. Soweit kein Gehweg 
vorhanden ist, muss stattdessen ein Streifen von 1 m Breite 
der Straße entlang des Grundstücks als Gehbahn geräumt 
und gestreut werden. Weitere Einzelheiten können Sie der 
„Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung der 
öffentlichen Straßen und die Sicherung der Gehbahnen im 
Winter“ (Reinigungs- und Sicherungsverordnung) auf unserer 
Homepage entnehmen. 
In diesem Zuge möchten wir Sie auch bitten, unsere Fahrer 
der Winterdienstfahrzeuge zu unterstützen. Diese haben oft 
Schwierigkeiten, an parkenden Autos in Kurvenbereichen, 
engen Straßen oder an Kreuzungen vorbeizukommen. In 
Straßen, in denen dies nicht gewährleistet ist, kann und wird 
kein Winterdienst durchgeführt werden. Die Fahrzeuge 
benötigen eine Durchfahrtsbreite von mindestens 3,50 m. 
Weiter weisen wir darauf hin, dass nach Schneefällen und 
Eisglätte unsere Fahrzeuge nicht überall gleichzeitig sein 
können. Es müssen aus haftungsrechtlichen Gründen 
zunächst die verkehrswichtigen und gefährlichen Straßenab-
schnitte geräumt und gestreut werden. Bei entsprechend 
starken Schneefällen kann es durchaus auch einmal 
passieren, dass gewisse Straßen und Bereiche aus Gründen 
mangelnder Zeit gar nicht geräumt werden.
Zwangsläufig kommt es auch vor, dass der Schnee durch die 
Schneepflüge auf Gehwege geworfen wird. Dies ist zwar für 
die Anlieger ärgerlich, lässt sich aber häufig nicht vermeiden. 
Gemeinde und Landkreis sind aber nicht verpflichtet, die 
Schneewälle, die bei der Straßenräumung entstehen, vor den 
Grundstückseingängen wegzuräumen. Wir bitten hier um Ihr 
Verständnis und um Ihre Unterstützung.
Des Weiteren sollten Sie unbedingt auch Schneefanggitter 
unterhalb Ihrer PV-Anlagen montieren, sofern diese durch 
Dachlawinen öffentliche Flächen wie Gehwege oder Straßen 
gefährden könnten. Die Schneemengen, die sich von solchen 
Anlagen plötzlich lösen, sind vielfach enorm. Verletzungen 
oder Schäden sind deshalb nicht ausgeschlossen. Unter-
schätzen Sie bitte dieses Risko nicht, Schadenersatzan-
sprüche könnten auf Sie als Verursacher/Eigentümer der 
Anlage durchaus zukommen.
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Für Familien, in denen die Großeltern nicht in unmittelbarer 
Nähe leben oder aus verschiedenen Gründen nicht in der 
Lage sind, ihre Enkelkinder regelmäßig zu betreuen, kann die 
Kinderbetreuung eine große Herausforderung sein. 
Insbesondere, wenn beide Eltern berufstätig sind oder andere 
Verpflichtungen haben. Eine Lösung für diese Herausfor-
derung sind die „Wunschgroßeltern“ in Altmühlfranken.
Seit mittlerweile neun Jahren gibt es die Wunschgroßeltern 
Altmühlfranken am Landratsamt Weißenburg-Gunzen-
hausen, angesiedelt an der Koordinierenden Kinder-
schutzstelle (KoKi). Aktuell sind 35 ehrenamtliche Wunsch-
omas und -opas aktiv in Familien im Einsatz. Doch der Bedarf 
an Wunschgroßeltern ist noch viel größer. Etliche Familien aus 
dem gesamten Landkreis warten noch auf eine Wunschoma 
bzw. einen Wunschopa.
Die Vorteile einer solchen Beziehung sind vielfältig: Für die 
Eltern bedeutet es eine Entlastung im Alltag, da sie sich auf die 
Unterstützung der Wunschgroßeltern verlassen können. Die 
Kinder profitieren von der zusätzlichen Aufmerksamkeit und 
Zuwendung, die ihnen entgegengebracht wird. Sie haben die 
Möglichkeit, von den Erfahrungen und dem Wissen der 
Wunschgroßeltern zu profitieren und neue Dinge zu lernen. 
Für die Wunschgroßeltern selbst ist es eine Möglichkeit, ihre 
Zeit sinnvoll zu nutzen und sich nützlich zu fühlen. Sie können 
ihre Fähigkeiten und ihr Wissen weitergeben und gleichzeitig 
von dem neuen Familienanschluss profitieren. Die Kinder 
halten sie jung. Die Wunschfamilien stehen natürlich im 
Gegenzug auch den Großeltern mit Rat und Tat beiseite.
Wie es so schön in einem afrikanischen Sprichwort heißt: „Es 
braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen.“
Deswegen auf diesem Wege nochmals ein Aufruf von der 
Koordinatorin der Wunschgroßeltern Altmühlfranken Vanessa 
Hüttinger: „Sie fühlen sich angesprochen, haben etwas Zeit 
und würden sich gerne ehrenamtlich einbringen? Dann 

Wunschoma und -opa gesucht

Örtliche Rechnungsprüfung und
Feststellung der Jahresrechnung 2022 

melden Sie sich einfach bei uns!“ Der Einsatz kann sehr 
vielseitig sein: Vom Abholdienst vom Kindergarten oder 
Sportverein, bis zu kleinen Ausflügen, basteln, malen oder 
gemeinsam auf dem Spielplatz Zeit verbringen, den Mög-
lichkeiten sind keine Grenzen gesetzt.
Vanessa Hüttinger führt weiter aus: „Je nach Alter der Kinder 
und den Interessen der Wunschgroßeltern findet sich 
bestimmt für jeden das Passende. Zeit und Umfang Ihres 
Engagements bleibt natürlich Ihnen überlassen. Sie erwartet, 
wenn sie wollen, eine ganz nette Runde an Wunschgroß-
eltern, regelmäßige Treffen im Großelterncafé, Weiterbil-
dungen und Ausflüge. Wir freuen uns, neue Gesichter zu 
begrüßen.“
Wenn Sie neugierig geworden sind, melden Sie sich ganz 
unverbindlich unter der Telefonnummer 09141 902-412 oder 
per E-Mail an .wunschgrosseltern@altmuehlfranken.de

Vom Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Wirtschafts-
förderung wurde die Jahresrechnung 2022 gem. Art. 103 
Abs.1 GO am 11.10.2023 örtlich geprüft und am 17.10.23 vom 
Gemeinderat beschlossen. Die Jahresrechnung 2022 schließt 
nach Prüfung gem. Art. 102 Abs. 3 GO wie folgt ab:

• In den Einnahmen und Ausgaben für den Verwaltungs-
 haushalt mit jeweils 4.844.592,35 €.

• In den Einnahmen und Ausgaben für den Vermögens-
 haushalt mit jeweils 4.034.765,98 €.

Das Gesamtergebnis beläuft sich jeweils auf 8.879.358,33 €.
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Impressum
Herausgeberin: Gemeinde Langenaltheim 
Verantwortlich für den Inhalt: 
1. Bürgermeister Alfred Maderer 
Öffnungszeiten des Rathauses: 
Mo. bis Fr. 08.00 - 12.00 Uhr; 
Mo. Di. und Do. 14.30 - 16.00 Uhr
Nach Absprache sind zusätzliche Termine möglich.

Am 22.12.2023 (Freitag vor Heiligabend)
und am 13.02.2024 (Faschingsdienstag)
bleibt die Gemeindeverwaltung 
geschlossen. Wir bitten um Verständnis.

Rathaus, Telefon Zentrale: 09145 83 30-0
Rathaus, Telefax: 09145 83 30 30
E-Mail:gemeinde@langenaltheim.de
Internet: www.langenaltheim.de

Kontakt für Werbeannoncen: 
PR & Werbung Weißlein, 
Tel.  09141 877210
www.mediaagentur-weisslein.de

Veranstaltungskalender

05.01. 19.30 Uhr:  Generalversammlung FFW Langenaltheim im Gasthaus Rose

06.01. 14 Uhr:   Jahreshauptversammlung Verein für Deutsche Schäferhunde im Vereinsheim

12.01. 20 Uhr:   Generalversammlung Schützenverein im Schützenheim

13.01.    Jahresabschlussfeier Sängerschaft Langenaltheim im Gemeindehaus

13.01. 17 Uhr:  Christbaumaktion FFW Langenaltheim am Heizhaus

13.01. 20 Uhr:   Faschingsball ELJ Rehlingen in der Gemeinschaftshalle Rehlingen

19.01.   Generalversammlung FFW Büttelbronn im Feuerwehrhaus

20.01.    Jahreshauptversammlung Kaninchenzuchtverein in der Gaststätte Schnorgackl

26.01. 19.30 Uhr: Jahreshauptversammlung FFW Rehlingen in der Gemeinschaftshalle Rehlingen

03.02. 20 Uhr:   TTC-Faschingsball in der TTC-Halle

13.02. 14 Uhr:   Kinderfasching Gemeinschaftshalle Rehlingen

24.02. 19 Uhr:   Generalversammlung Militärverein Langenaltheim im Gasthof Rose

25.02. 14 Uhr:   Jahreshauptversammlung VDK im Gasthaus Am Steinbrunnen

09.03. 20 Uhr:   Theater (Theaterschdodl) im Gemeindezentrum

15.03. 19 Uhr:   Jahreshauptversammlung Obst- und Gartenbauverein Rehlingen u. Umgebung 
   in der Gemeinschaftshalle Rehlingen

15.03. 19.30 Uhr:  Mitgliederjahreshauptversammlung TV1896 Langenaltheim im Gasthaus Am Steinbrunnen

15.03. 20 Uhr:   Theater (Theaterschdodl) im Gemeindezentrum

16.03. 20 Uhr:   Theater (Theaterschdodl) im Gemeindezentrum

17.03. 14.30 Uhr:  Generalversammlung Obst- und Gartenbauverein Langenaltheim im Gasthof Rose

23.03. 9.30 - 10.30 Uhr: Sondermüll-Aktionstag im Wertstoffhof

12.04. 20 Uhr:   Bürgerversammlung Langenaltheim, N.N.

13.04. 20 Uhr:   Bürgerversammlung Rehlingen, Gemeinschaftshalle

19.04. 20 Uhr:   Bürgerversammlung Büttelbronn, Feuerwehrhaus


